
 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ver.di-Mitglieder fordern Respekt für Ihre Arbeit und erwarten 
vom Vorstand der DAK-Gesundheit den Abschluss einer ver.di – 
Vorteilsregelung.  
ver.di – Vorteilsregelungen wie z.B. Beschäftigungssicherung, Bil-
dungstag und Sonderzahlung wurden bereits in der Vergangen-
heit tarifvertraglich vereinbart.   
Eine Blockadehaltung in dieser Frage ist nicht mehr zu akzeptie-
ren. Es ist die Entscheidung des Vorstandes, dass die tarifvertrag-
lichen Leistungen an alle Beschäftigte geleistet werden.  Nach 
dem Gesetz wäre dies nicht notwendig, da die ver.di - Tarifver-
träge nur für die ver.di – Mitglieder gelten.  
Also, lieber Vorstand: jetzt eine Vorteilsregelung vereinbaren, 
statt das Geld an Bain, BCG oder McKinsey zu überweisen.  
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ver.di-Mitglieder fordern RESPEKT 
3. Advent – 3. Forderung: 

 

Vorteilsregelung für ver.di-

Mitglieder – JETZT! 
 
 

Kernbotschaft 

 

 

Wir fordern RESPEKT 

für die Arbeit der ver.di-Mitglieder, die dafür 
sorgen, dass es überhaupt Tarifverhandlungen 

und damit gute Tarifverträge gibt. 
 
Wir wünschen einen schönen 3. Advent! 
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